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– Änderung der Fondsbestimmungen  

  

 

 

  

Sehr geehrte Damen und Herren,   

die Ampega Investment GmbH setzt Sie gemäß § 133 InvFG 2011 über Folgendes in 

Kenntnis: 

 

Änderung der Fondsbestimmungen 

 

Die Finanzmarktaufsicht hat mit Bescheid vom 20.01.2022, GZ FMA-IF25 6304/0002-

INV/2022, die Änderung der Fondsbestimmungen des „C-QUADRAT ARTS Total Return 

ESG“, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011, laut Beilage 

bewilligt.  

 

 

Folgende Änderungen wurden vorgenommen: 

 

1. Artikel 4 - Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme 

 

Zusätzlich zur Anteilklasse „H“ wurde für die bereits im Juli 2021 aufgelegten 

Anteilklassen „I“ und „IH“ die Möglichkeit einen Ausgabeaufschlag zu erheben, 

entfernt. 

 

Alt: Für die retrofreie Anteilklassen „H“ wird derzeit kein Ausgabeaufschlag erhoben. 

 

Neu: Für die retrofreien Anteilklassen „H“ und „IH“ sowie für die Anteilklasse „I“ wird kein 

Ausgabeaufschlag erhoben. 
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2. Artikel 6 - Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung 

 

Es wurde die Option aufgenommen weitere Anteilklassen mit verschiedenen 

Erträgnisverwendungen aufzulegen. 

 

Alt: Für den Investmentfonds können Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Auszahlung, 

und zwar jeweils über ein Stück oder Bruchteile davon, ausgegeben werden. 

 

Neu: Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine und 

Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Auszahlung als auch Thesaurierungsanteilscheine 

ohne KESt-Auszahlung, und zwar jeweils über ein Stück oder Bruchteile davon, 

ausgegeben werden. 

 

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen 

ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen 

einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.  

 

Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilsscheinen (Ausschütter) 

  

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) 

können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft 

ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der 

Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der 

Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von 

Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der 

Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig. 

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene 

Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten. 

 

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 30.04. des folgenden 

Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

Jedenfalls ist ab dem 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der 

zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des 

Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist. 

 

 

Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilsscheinen (Thesaurierer)  

 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten 

werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 30.04. der gemäß 

InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den 
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ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden 

Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist. 

 

  

Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilsscheinen ohne KESt-Auszahlung 

(Vollthesaurierer)  

 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten 

werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der 

für das Unterbleiben der KESt-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG 

maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 30.04. des folgenden Rechnungsjahres. 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den 

depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von 

Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- 

oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine 

Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der 

Kapitalertragsteuer vorliegen. 

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß 

InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts 

auszuzahlen. 

 

 Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilsscheinen ohne KESt-Auszahlung 

(Vollthesaurierer Auslandstranchen)  

 

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung erfolgt ausschließlich 

im Ausland. 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten 

werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, 

dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden 

können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer 

unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des 

Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragssteuer vorliegen. 

 

 

 

 

 

 

3. Artikel - 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, 

Abwicklungsgebühr 

 



  

Seite 4 

Für die bereits im Juli 2021 aufgelegten Anteilklassen „I“ und „IH“ wurde die 

Möglichkeit eine erfolgsabhängige Vergütung zu erheben, entfernt. 

 

Alt: Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche 

Vergütung bis zu einer Höhe von 2,00 vH des Fondsvermögens, die auf Grund der 

Monatsendwerte errechnet wird. Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine 

Staffelung dieser Vergütung vorzunehmen. 

 

Zusätzlich erhält die Verwaltungsgesellschaft monatlich eine variable Verwaltungsgebühr 

(Performancefee, erfolgsabhängige Vergütung) in Höhe von 20 vH der Nettoperformance 

(= Wertentwicklung des Anteilswertes) gegenüber der sogenannten „High-Water-Mark“. Die 

„High-Water-Mark“ entspricht jenem Anteilswert zum Ende jenes vergangenen Monats, zu 

dem zuletzt eine Performancefee ausbezahlt wurde und wird auf Basis des 

durchschnittlichen Fondsvolumens laufend abgegrenzt und beeinflusst erfolgswirksam den 

ermittelten Rechenwert. Bei der Berechnung wird die Anzahl der sich am Ende des 

relevanten Monats im Umlauf befindlichen Anteile in Betracht gezogen. 

 

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen 

werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt. 

 

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,50 

vH des Fondsvermögens. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung 

entstandenen Aufwendungen. 

 

 

Neu: Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche 

Vergütung bis zu einer Höhe von 2,00 vH des Fondsvermögens, die auf Grund der 

Monatsendwerte errechnet wird. Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine 

Staffelung dieser Vergütung vorzunehmen. 

 

Zusätzlich erhält die Verwaltungsgesellschaft monatlich eine variable Verwaltungsgebühr 

(Performancefee, erfolgsabhängige Vergütung) in Höhe von 20 vH der Nettoperformance 

(= Wertentwicklung des Anteilswertes) gegenüber der sogenannten „High-Water-Mark“. Die 

„High-Water-Mark“ entspricht jenem Anteilswert zum Ende jenes vergangenen Monats, zu 

dem zuletzt eine Performancefee ausbezahlt wurde und wird auf Basis des 

durchschnittlichen Fondsvolumens laufend abgegrenzt und beeinflusst erfolgswirksam den 

ermittelten Rechenwert. Bei der Berechnung wird die Anzahl der sich am Ende des 

relevanten Monats im Umlauf befindlichen Anteile in Betracht gezogen. 

 

Für Anteilklassen mit der Bezeichnung „I“ und „IH“ wird keine variable 

Verwaltungsgebühr (Performancefee, erfolgsabhängige Vergütung) erhoben.“ 
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Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen 

werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt. 

 

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,50 

vH des Fondsvermögens. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung 

entstandenen Aufwendungen. 

 

 

 

 

Diese Änderungen treten am oder mit Wirkung zum 01.04.2022 in Kraft. 

 

Die geänderten Fondsbestimmungen liegen am Sitz der Ampega Investment GmbH 

(Charles-de-Gaulle-Platz 1, DE-50679 Köln) sowie der Raiffeisen Bank International 

Aktiengesellschaft (Am Stadtpark 9, A-1030 Wien) als Depotbank und stehen Ihnen 

kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung. Zudem finden Sie die geänderten 

Fondsbestimmungen kostenlos im Issuer Information Center der Oesterreichischen 

Kontrollbank (OeKB) unter http://issuerinfo.oekb.at. 

 

Der Prospekt inklusive der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen 

Anlegerinformationen werden zeitgerecht auf der Homepage der Ampega Investment 

GmbH unter www.ampega.com kostenlos zur Verfügung gestellt und rechtzeitig bei der 

Oesterreichischen Kontrollbank (Meldestelle) hinterlegt. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ampega Investment GmbH 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 
Jürgen Meyer            Daniel Knörr 

Mitglied der Geschäftsführung                                  Leiter Produktmanagement  
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